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Öffentliche Bekanntmachung  
für die Gemeinde Jübek 

Nachrücken eines Gemeindevertreters in der Gemeinde Jübek 
 
 
Der gewählte Gemeindevertreter, Herr Bent Jensen-Nissen, hat mit Schreiben vom 
10.03.2022 auf sein Mandat als Gemeindevertreter zum 01.04.2022 verzichtet.  
 
Aufgrund des mir vorliegenden Listenwahlvorschlages der Freien Wählergemeinschaft 
Jübek - FWGJ - stelle ich fest, dass Herr Eric Gehrke als neuer Vertreter der FWGJ in die 
Gemeindevertretung Jübek nachrückt. 
 
Gemäß § 44 Abs. 3 Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) für das Land Schleswig-
Holstein in der zurzeit gültigen Fassung kann jede oder jeder Wahlberechtigte der 
Gemeinde Jübek gegen diese Feststellung Einspruch nach § 38 GKWG einlegen. 
In Zweifelsfällen entscheidet die Gemeindevertretung nach Vorprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss. Gegen die Feststellung der Gemeindevertretung kann jede oder 
jeder Wahlberechtigte der Gemeinde Jübek Klage nach § 40 GKWG erheben. 
Ein Einspruch oder die Klage gegen die Gültigkeit der Feststellung kann nur innerhalb eines 
Monats nach öffentlicher Bekanntmachung, d.h. vom 27.05.2022 bis zum 27.06.2022 
schriftlich oder zur Niederschrift bei mir als Gemeindewahlleiterin erhoben werden. 
 
Der neue Gemeindevertreter bleibt im Amt, bis über den Einspruch oder die Klage 
unanfechtbar entschieden ist. 
 
 
 
Silberstedt, den 27. Mai 2022 
 
                                 
 
Bülow 
Gemeindewahlleiterin 
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GEMEINDE BOLLINGSTEDT 

- Der Bürgermeister - 

- Rechnungsprüfungsausschuss -   
 

 
Bollingstedt, den 24.05.2022 

 
 
 

E i n l a d u n g 
 

Zur 5. öffentlichen Sitzung des 

Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung 

am Dienstag, dem 12. Juli 2022, um 14.00 Uhr, 

in die Amtsverwaltung in Silberstedt, Besprechungsraum, 

werden Sie hiermit eingeladen. 

 

Heinz-Georg Buss 

Vorsitzender 
 

Tagesordnung 

 
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 

03.08.2021 

4. Feststellung der Tagesordnung 

5. Einwohnerfragestunde 

6. Prüfung der Jahresrechnung 2021  

7. Anfragen und Mitteilungen 

 

Zu Punkt 6 der Tagesordnung wird Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bollingstedt-Wappen.png
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GEMEINDE ELLINGSTEDT 
- Die Bürgermeisterin - 

- Finanz- und 
Rechnungsprüfungsausschuss -  

 
 

Ellingstedt, den 25.05.2022 

 

 

 
 

E i n l a d u n g 
 

Zur 9. öffentlichen Sitzung des 

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses 

am Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 15:00 Uhr, 

in den Sitzungssaal der Amtsverwaltung Arensharde 

werden Sie hiermit eingeladen. 

  

Ellen Hansen 

Vorsitzende 

 

Tagesordnung 

 

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung  

    vom 29.11.2021 

4. Feststellung der Tagesordnung 

5. Einwohnerfragestunde 

6. Prüfung der Jahresrechnung 2021  

    a) Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 

    b) Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnung 

7. Anfragen und Mitteilungen 
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Bekanntmachung  
der Gemeinde Schuby 

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der 16. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schuby nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 28.03.2022 gebilligte und zur Auslegung 

bestimmte Entwurf der 16. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Schuby 

für das Gebiet westlich der Ortslage Schuby, südlich der 

Bundesstraße 201, östlich der Kreisstraße 23 im Bereich "Jägerkrug" und die Begründung 

liegen 

vom 07.06.2022 bis 08.07.2022 

 

in der Amtsverwaltung Arensharde in Silberstedt, Hauptstr. 41, Zimmer 112, während 

folgender Zeiten: 

 

montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  

donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr                   

öffentlich aus.  

 

 
Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen: 
 
Umweltrelevante Informationen 
 

- Landschaftsplan der Gemeinde Schuby 

- Umweltbericht zur 16. Änderung des F-Planes der Gemeinde Schuby 

- Gutachten zur Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstandes für den 
Betriebsbereich der Biogasanlage des landwirtschaftlichen Betriebes Emmy & Dirk 
Schwarten in Schuby, von der Inherent Solutions Consult GmbH aus Hannover, vom 
23.01.2021 

 

- Stellungnahme zur Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz gem. der 
'Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-
Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1', vom Beratenden Ingenieur A. 
Reitner aus Kiel, vom 10.01.2022  

- Immissionsprognose für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 17 der Gemeinde Schuby, von Dr. Dorothee Holste aus Ottendorf vom 01.02.2022  
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- Schalltechnisches Gutachten zur Erweiterung einer Biogasanlage auf dem Grundstück 
Langredder 9 in Schuby, vom Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH aus Kronshagen, 
vom 25.04.2016 

- Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und 
Gleichstellung Schleswig-Holstein, Abt. Landesplanung vom 18.05.2018 im Rahmen 
der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg vom 13.11.2017 im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des LLUR Nord (untere Forstbehörde) vom 08.11.2017 im Rahmen 
der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des LLUR Nord (technischer Umweltschutz) vom 20.11.2017 im 
Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des Eider-Treene-Verbandes vom 21.11.2017 im Rahmen der 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Folgende umweltrelevante Informationen sind aus den v.g. Unterlagen zu ersehen und 
liegen mit aus: 
 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Mensch (einschl. menschlicher Gesundheit) 
Siedlungsentwicklung, Tourismus, Erholungsfunktion und Flächennutzung, Auswirkungen 
durch Emissionen wie Lärm, Geruch, Stickstoff, Katastrophenschutz, Abwasserentsorgung, 
Sichtbarkeit in der Landschaft.  
 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Lage von Schutzgebieten (einschl. Natura2000-Gebiete), Flächennutzung, 
Biotopausstattung im Geltungsbereich, gesetzlich geschützte Biotope, Biotopverbund, 
Artenschutz, Auswirkungen durch Lebensraumverlust sowie Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen bzgl. des Schutzgutes Tiere und Pflanzen. 
 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Boden 
nat. Bodenarten, Bodentyp, Bodenfunktionen, Verlust von Bodenfunktionen durch 
Überbauung, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen und zu 
Ausgleichsmaßnahmen bzgl. des Schutzgutes Boden. 
 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Fläche: 
Neuinanspruchnahme von Flächen, die Flächenversiegelung und die Zerschneidung von 
Flächen sowie die Möglichkeiten zur Begrenzung des Flächenverbrauchs. 
 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Wasser 
Flächennutzung, Auswirkungen durch Versiegelung, Grundwasserneubildungsrate, Regen- 
und Schmutzwasserbeseitigung, Gewässerschutz. 
 
Umweltrelevante Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 
atlantischer Einfluss, lokalklimatische Situation. 
 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild  
Empfindlichkeit und Vorbelastungen bzgl. des Landschaftsbildes, Auswirkungen durch 
visuelle Veränderungen, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen. 
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Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter  
Bestandteile der historischen Kulturlandschaft, denkmalgeschützte Gebäude und bauliche 
Anlagen, mögliche archäologische Funde. 
 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 

und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich 

oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene 

Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Aufstellung der Änderung des 

Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht 

kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 

Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. Einwendungen, die im Rahmen der 

Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten fristgerecht geltend 

gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO unzulässig. 

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem nachstehend abgedruckten Übersichtsplan 

dargestellt. 

Einzusehen sind diese Unterlagen auf folgender Internetseite:  

www.amt-arensharde.de 

Silberstedt, den 25.05.2022  

Amt Arensharde 

Die Amtsvorsteherin 

Im Auftrage 

  

 

                                        L.S. 

Voß 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amt-arensharde.de/
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Bekanntmachung  
der Gemeinde Schuby 

 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des                       

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 „Biogasanlage 

Jägerkrug“  der Gemeinde Schuby                                  

nach § 3 Abs. 2 BauGB 

Der von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 28.03.2022 gebilligte und zur Auslegung 

bestimmte Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 17 „Biogasanlage 

Jägerkrug“ der Gemeinde Schuby für das Gebiet westlich der Ortslage Schuby, südlich der 

Bundesstraße 201, östlich der Kreisstraße 23 im Bereich "Jägerkrug" und die Begründung 

liegen 

vom 07.06.2022 bis 08.07.2022 

 

in der Amtsverwaltung Arensharde in Silberstedt, Hauptstr. 41, Zimmer 112, während 

folgender Zeiten: 

 

montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und  

donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr                   

öffentlich aus.  

 

 
Verfügbare Arten umweltbezogener Informationen: 
 
Umweltrelevante Informationen 

- Landschaftsplan der Gemeinde Schuby 

- Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 17 der Gemeinde 

Schuby 

- Gutachten zur Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstandes für den 

Betriebsbereich der Biogasanlage des landwirtschaftlichen Betriebes Emmy & Dirk 

Schwarten in Schuby, von der Inherent Solutions Consult GmbH aus Hannover, vom 

23.01.2021 

- Stellungnahme zur Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz gem. der 

'Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-

Holstein, Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1', vom Beratenden Ingenieur A. 

Reitner aus Kiel, vom 10.01.2022  
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- Immissionsprognose für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 17 der Gemeinde Schuby, von Dr. Dorothee Holste aus Ottendorf vom 01.02.2022  

- Schalltechnisches Gutachten zur Erweiterung einer Biogasanlage auf dem Grundstück 

Langredder 9 in Schuby, vom Ingenieurbüro für Akustik Busch GmbH aus Kronshagen, 

vom 25.04.2016 

- Stellungnahme des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und 

Gleichstellung Schleswig-Holstein, Abt. Landesplanung vom 18.05.2018 im Rahmen 

der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg vom 13.11.2017 im Rahmen der 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des LLUR Nord (untere Forstbehörde) vom 08.11.2017 im Rahmen 

der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des LLUR Nord (technischer Umweltschutz) vom 20.11.2017 im 

Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

- Stellungnahme des Eider-Treene-Verbandes vom 21.11.2017 im Rahmen der 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

 
Folgende umweltrelevante Informationen sind aus den v.g. Unterlagen zu ersehen und 
liegen mit aus: 
 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Mensch (einschl. menschlicher Gesundheit) 
Siedlungsentwicklung, Tourismus, Erholungsfunktion und Flächennutzung, Auswirkungen 
durch Emissionen wie Lärm, Geruch, Stickstoff, Katastrophenschutz, Abwasserentsorgung, 
Sichtbarkeit in der Landschaft.  
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Lage von Schutzgebieten (einschl. Natura2000-Gebiete), Flächennutzung, 
Biotopausstattung im Geltungsbereich, gesetzlich geschützte Biotope, Biotopverbund, 
Artenschutz, Auswirkungen durch Lebensraumverlust sowie Vermeidungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen bzgl. des Schutzgutes Tiere und Pflanzen. 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Boden 
nat. Bodenarten, Bodentyp, Bodenfunktionen, Verlust von Bodenfunktionen durch 
Überbauung, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen und zu 
Ausgleichsmaßnahmen bzgl. des Schutzgutes Boden. 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Fläche: 
Neuinanspruchnahme von Flächen, die Flächenversiegelung und die Zerschneidung von 
Flächen sowie die Möglichkeiten zur Begrenzung des Flächenverbrauchs. 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Wasser 
Flächennutzung, Auswirkungen durch Versiegelung, Grundwasserneubildungsrate, Regen- 
und Schmutzwasserbeseitigung, Gewässerschutz. 
Umweltrelevante Informationen zu den Schutzgütern Klima und Luft 
atlantischer Einfluss, lokalklimatische Situation. 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Landschaftsbild  
Empfindlichkeit und Vorbelastungen bzgl. des Landschaftsbildes, Auswirkungen durch 
visuelle Veränderungen, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen. 
Umweltrelevante Informationen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter  
Bestandteile der historischen Kulturlandschaft, denkmalgeschützte Gebäude und bauliche 
Anlagen, mögliche archäologische Funde. 
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Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 

und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich 

oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Nicht fristgerecht abgegebene 

Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Aufstellung der Änderung des 

Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht 

kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 

Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist. Einwendungen, die im Rahmen der 

Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht werden, aber hätten fristgerecht geltend 

gemacht werden können, machen einen Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO unzulässig. 

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem nachstehend abgedruckten Übersichtsplan 

dargestellt. 

Einzusehen sind diese Unterlagen auf folgender Internetseite:  

www.amt-arensharde.de 

Silberstedt, den 25.05.2022  

Amt Arensharde 

Die Amtsvorsteherin 

Im Auftrage 

  

 

                                        L.S. 

Voß 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amt-arensharde.de/
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